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Einladung
 zur ordentlichen Hauptversammlung  
 der OSRAM Licht AG am 16. Februar 2016
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Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung der OSRAM Licht AG 

am Dienstag, 16. Februar 2016, 10:00 Uhr,

im ICM (Internationales Congress Center München),

Am Messesee 6, Messegelände, 81829 München.
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1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und 

des gebilligten Konzernabschlusses sowie des 

zusammengefassten Lageberichts für die OSRAM 

Licht AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 

2014/2015 einschließlich des erläuternden Berichts 

zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5 sowie  

§ 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs zum  

30. September 2015 sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats, des Corporate-Governance- und 

Vergütungs-Berichts zum Geschäftsjahr 2014/2015.

Die genannten Unterlagen sind auf unserer Internet-

seite unter www.osram-licht.ag/hauptversammlung 

zugänglich und können in den Geschäftsräumen 

am Sitz der OSRAM Licht AG, Marcel-Breuer-Str. 6, 

80807 München, eingesehen werden. Sie werden 

den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner 

werden die Unterlagen in der Hauptversammlung 

zugänglich sein und näher erläutert werden.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten 

Jahresabschluss und den Konzernabschluss 

gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt  

(§ 172 Aktiengesetz). Die Hauptversammlung hat  

zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen 

Beschluss zu fassen.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns der OSRAM Licht AG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den 

Bilanzgewinn der OSRAM Licht AG aus dem 

abgelaufenen Geschäftsjahr 2014/2015 in Höhe von 

94.220.460,00 Euro zur Ausschüttung einer 

Dividende von 0,90 Euro je dividendenberechtigte 

Stückaktie zu verwenden und im Übrigen auf neue 

Rechnung vorzutragen. 

Tagesordnung
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Die Ausschüttungssumme beträgt somit bei 

104.648.138 dividendenberechtigten Stückaktien 

94.183.324,20 Euro. Die zum Zeitpunkt des 

Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und 

Aufsichtsrat im Besitz der Gesellschaft befindlichen 

nicht dividendenberechtigten 41.262 eigenen Aktien 

sind bei der Berechnung der Ausschüttungssumme 

nicht enthalten. 

Es ergibt sich damit die folgende Verwendung des 

Bilanzgewinns:

Bilanzgewinn: 94.220.460,00 Euro

Verteilung an  

die Aktionäre: 94.183.324,20 Euro

Gewinnvortrag: 37.135,80 Euro

Sollte sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 

2014/2015 dividendenberechtigten Stückaktien bis 

zur Hauptversammlung verändern, wird in der 

Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 

Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der 

unverändert eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro 

je dividendenberechtigte Stückaktie sowie einen 

entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der 

Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2014/2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im 

Geschäftsjahr 2014/2015 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu 

erteilen.
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im 

Geschäftsjahr 2014/2015 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu 

erteilen.

5.  Beschlussfassung über die Bestellung des 

Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 

sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht 

unterjähriger Finanzinformationen

Der Aufsichtsrat schlägt – jeweils gestützt auf die 

Empfehlung des Prüfungsausschusses – vor zu 

beschließen: 

a)  Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Stuttgart, wird zum Abschluss-

prüfer und Konzernabschlussprüfer für das 

Geschäftsjahr 2015/2016 bestellt.

b)  Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Stuttgart, wird zum Prüfer für die 

prüferische Durchsicht des verkürzten 

Abschlusses und des Zwischenlageberichts für 

den Konzern für das erste Halbjahr des 

Geschäftsjahrs 2015/2016 bestellt. 

c)  Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Stuttgart, wird zum Prüfer für die 

prüferische Durchsicht etwaiger zusätzlicher 

unterjähriger verkürzter Abschlüsse und 

Zwischenlageberichte für den Konzern für das 

Geschäftsjahr 2015/2016 sowie für das erste 

Quartal des Geschäftsjahrs 2016/2017 bestellt.
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

beträgt die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft 

104.689.400 Stück teilnahme- und stimmberechtigte 

Aktien ohne Nennbetrag, die jeweils eine Stimme 

gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 

damit 104.689.400. Diese Gesamtzahlen schließen 

jeweils im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-

sammlung von der Gesellschaft gehaltene 41.262 

Stück eigene Aktien ein, aus denen der Gesellschaft 

keine Rechte zustehen.

Hinweise zur Teilnahme

Anmeldung zur Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berech-

tigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben und die im 

Zeitpunkt der Hauptversammlung für die angemel-

deten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. Die 

Anmeldung muss spätestens bis

Dienstag, 09. Februar 2016, 24:00 Uhr (MEZ)

bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b Bürgerliches 

Gesetzbuch) in deutscher oder englischer Sprache 

eingegangen sein, und zwar unter der Anschrift

OSRAM Licht AG  

Hauptversammlung 2016 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München

oder per Fax an die Telefaxnummer:  

+49 89 30903-74675

oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse:  

anmeldestelle@computershare.de
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Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiterhin die 

Möglichkeit an, sich online über das Aktionärsportal 

anzumelden, das sie unter der Internetadresse  

www.osram-licht.ag/hauptversammlung erreichen.  

Die hierfür benötigten Zugangsdaten werden den 

Aktionären mit der Einladung zugesandt.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich 

auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben 

übersandten Anmeldeformular, das auch für die 

Vollmachtserteilung und die Erteilung von Weisungen 

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter genutzt werden kann, sowie online im Aktio-

närsportal.

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen 

gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung 

mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestellte 

Personen, Institute oder Unternehmen können das 

Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als 

deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen 

sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs 

ausüben.

Eintritts- und Stimmkartenblöcke werden den zur 

Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmäch-

tigten erteilt.
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Freie Verfügbarkeit der Aktien und technisch 
maßgeblicher Bestandsstichtag

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Haupt-

versammlung nicht blockiert; Aktionäre können 

deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmel-

dung weiterhin frei verfügen. Maßgeblich für das 

Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister 

eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. 

Dieser wird dem Bestand am Ende des letzten Tages 

der Anmeldefrist entsprechen, da Aufträge zur 

Umschreibung des Aktienregisters, die in der Zeit vom 

10. Februar 2016 bis einschließlich 16. Februar 2016 

eingehen, erst mit Wirkung nach der Hauptversamm-

lung am 16. Februar 2016 verarbeitet und berücksich-

tigt werden. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag 

(sogenannter Technical Record Date) ist daher der 09. 

Februar 2016, 24:00 Uhr (MEZ).

Verfahren für die Stimmabgabe durch  
Bevollmächtigte

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, 

können sich in der Hauptversammlung auch durch 

einen Bevollmächtigten – zum Beispiel ein Kreditinstitut 

oder eine Vereinigung von Aktionären – vertreten und 

ihr Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben 

lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine 

Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 

von diesen zurückweisen. Auch im Falle einer Bevoll-

mächtigung ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch 

den Aktionär oder den Bevollmächtigten entsprechend 

den oben unter „Anmeldung zur Hauptversammlung“ 

genannten Bestimmungen Sorge zu tragen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b Bürgerli-

ches Gesetzbuch), wenn weder ein Kreditinstitut noch 

eine Aktionärsvereinigung noch sonstige in § 135 Abs. 8 
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oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 

Aktiengesetz gleichgestellte Personen, Institute oder 

Unternehmen bevollmächtigt werden. 

Die Aktionäre können sich zur Bevollmächtigung des 

mit dem Einladungsschreiben übersandten sowie unter 

der Internetadresse www.osram-licht.ag/hauptver-

sammlung zugänglichen Formulars bedienen. Die 

Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiterhin die 

Möglichkeit an, über das Aktionärsportal, das sie unter 

der Internetadresse www.osram-licht.ag/hauptver-

sammlung erreichen, Vollmachten zu erteilen. Die dafür 

benötigten Zugangsdaten werden den Aktionären mit 

der Einladung zugesandt.

Möglich ist es aber auch, eine Vollmacht in anderer 

Weise zu erteilen; diese muss aber ebenfalls der 

Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) genügen, 

wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsverei-

nigung noch sonstige in § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 

10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz 

gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen 

bevollmächtigt werden. 

Wir bieten unseren Aktionären an, Erklärungen über 

die Erteilung der Vollmacht, ihren Nachweis gegenüber 

der Gesellschaft und ggf. ihren Widerruf ebenfalls 

postalisch, per E-Mail oder per Fax an die oben unter 

„Anmeldung zur Hauptversammlung“ genannte 

Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefaxnummer zu 

übersenden. Die Bevollmächtigung kann jedoch auch 

am Tag der Hauptversammlung bei der Einlasskont-

rolle durch den Bevollmächtigten nachgewiesen 

werden.

Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, 

einer Aktionärsvereinigung oder sonstiger in § 135 Abs. 

8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 

Aktiengesetz gleichgestellter Personen, Institute oder 

Unternehmen besteht das Textformerfordernis nicht. 
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Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen 

einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von 

dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten 

werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem voll-

ständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus-

übung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte 

stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, 

eine Aktionärsvereinigung oder andere der in § 135 

Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 

Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestellten Personen, Institute 

oder Unternehmen bevollmächtigen wollen, über die 

Form der Vollmacht mit diesem/dieser ab. Ein Verstoß 

gegen diese und bestimmte weitere in § 135 Aktienge-

setz genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung 

eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder 

sonstiger in § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in 

Verbindung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichge-

stellter Personen, Institute oder Unternehmen beein-

trächtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 Aktiengesetz 

die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.

Als Service für ihre Aktionäre hat die Gesellschaft 

außerdem die OSRAM-Mitarbeiter Frau Carola Endres 

und Herrn Jochen Berner als Stimmrechtsvertreter 

benannt, die Sie ebenfalls mit der Stimmabgabe 

bevollmächtigen können. Die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht 

ausschließlich auf Grundlage der vom Aktionär erteilten 

Weisungen aus. Die Erteilung von Vollmacht und 

Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter hat bis spätestens Montag, 15. 

Februar 2016, 24:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des 

Zugangs), postalisch, per E-Mail oder per Fax an die 

oben unter „Anmeldung zur Hauptversammlung“ 

genannte Anschrift, E-Mail-Adresse bzw. Telefax-

nummer zu erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür das 

den Anmeldeunterlagen beigefügte sowie unter der 

Internetadresse www.osram-licht.ag/hauptversamm-

lung zugängliche Formular. Alternativ können Sie 

Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft 
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benannten Stimmrechtsvertreter ebenfalls bis spätes-

tens Montag, 15. Februar 2016, 24:00 Uhr (MEZ) über 

das Aktionärsportal erteilen, das Sie unter der Internet-

Adresse www.osram-licht.ag/hauptversammlung 

erreichen. Über das Aktionärsportal können erteilte 

Weisungen auch bis 15. Februar 2016, 24:00 Uhr (MEZ) 

geändert werden. Nach Ablauf des 15. Februar 2016 

ist die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die 

von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

nur noch möglich, indem die Aktionäre das dem 

Stimmkartenblock beigefügte Formular ausfüllen und 

spätestens bis zum Ende der Generaldebatte in der 

Hauptversammlung am dafür vorgesehenen Schalter 

abgeben. 

Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter ist für eine fristge-

rechte Anmeldung nach den vorstehend unter “Anmel-

dung zur Hauptversammlung” genannten Bestim-

mungen Sorge zu tragen.

Es ist zu beachten, dass die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter durch die Vollmachten 

nur zur Stimmrechtsausübung befugt sind, wenn und 

soweit ihnen eine ausdrückliche und eindeutige 

Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesord-

nung erteilt wurde. Soweit eine ausdrückliche und 

eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechts-

vertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand 

der Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter sind 

verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Sollte zu 

einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 

durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 

Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 

Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt 

auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. Die von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter können keine 

Weisungen zu Verfahrensanträgen oder anderen, nicht 

im Vorfeld angekündigten Anträgen oder Wahlvor-
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schlägen entgegennehmen; ebenso wenig nehmen sie 

Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von 

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 

oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 

Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines 

bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt 

automatisch als Widerruf der zuvor an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten 

Vollmacht und Weisungen.

Weitere Hinweise zum Vollmachtsverfahren finden sich 

auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben 

übersandten Anmeldeformular.

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, 
Auskunftsverlangen

(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach  
§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 
Aktiengesetz)

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß  
§ 122 Abs. 2 Aktiengesetz

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

500.000 Euro erreichen (dies entspricht 500.000 

Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 

oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 

ist schriftlich an den Vorstand der OSRAM Licht AG zu 

richten und muss der Gesellschaft spätestens bis 

Samstag, den 16. Januar 2016, 24:00 Uhr (MEZ) 

zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an 

folgende Adresse:

Vorstand der OSRAM Licht AG 

Marcel-Breuer-Str. 6 

80807 München.
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesord-

nung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einbe-

rufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach 

Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt 

gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung 

zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden 

kann, dass sie die Information in der gesamten Euro-

päischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter 

der Internetadresse www.osram-licht.ag/hauptver-

sammlung bekannt gemacht und den Aktionären 

gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 
Abs. 1, § 127 Aktiengesetz

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft 

Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/

oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-

ordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern 

übersenden. 

Gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz sind Anträge von 

Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, 

der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme 

der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 Aktiengesetz 

genannten Berechtigten (dies sind u. a. Aktionäre, die 

es verlangen) unter den dortigen Voraussetzungen 

zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 

14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft 

einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 

Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die unten 

stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des 

Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind 

nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist 

somit Montag, 01. Februar 2016, 24:00 Uhr (MEZ). Ein 

Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände 
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gemäß § 126 Abs. 2 Aktiengesetz vorliegt. Die Begrün-

dung braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu 

werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen 

beträgt.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 Aktienge-

setz brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvor-

schläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie 

den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort 

der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren 

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 in Verbin-

dung mit § 124 Abs. 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 

Aktiengesetz). Nach § 127 Satz 1 Aktiengesetz in 

Verbindung mit § 126 Abs. 2 Aktiengesetz gibt es 

weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge 

nicht über die Internetseite zugänglich gemacht 

werden müssen. Im Übrigen gelten die Vorausset-

zungen und Regelungen für das Zugänglichmachen 

von Anträgen entsprechend.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Haupt-

versammlung Gegenanträge oder Wahlvorschläge zu 

den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne 

vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, 

bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegen-

anträge oder Wahlvorschläge, die der Gesellschaft 

vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der 

Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie 

dort mündlich gestellt werden.
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Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvor-

schläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 

Aktiengesetz sind ausschließlich zu richten an

OSRAM Licht AG 

Hauptversammlung 2016 

c/o Computershare Operations Center 

Prannerstraße 8 

80333 München 

Telefaxnummer: +49 (0)89 / 6213-3629 

oder per E-Mail an: Gegenantrag@osram.com 

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge 

von Aktionären (einschließlich des Namens des 

Aktionärs und – im Falle von Anträgen – der Begrün-

dung) werden nach ihrem Eingang unter der Internet-

adresse www.osram-licht.ag/hauptversammlung 

zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der 

Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten 

Internetadresse zugänglich gemacht.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder 

Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu 

verbundenen Unternehmen sowie die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-

genen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft 

zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist.

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissen-

haften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der 

Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 Aktiengesetz 

genannten Gründen absehen.
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Weitergehende Erläuterungen

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach  

§ 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 

Aktiengesetz finden sich auch unter der Internet-

adresse www.osram-licht.ag/hauptversammlung.

Live-Übertragung der Reden des Aufsichtsrats-
vorsitzenden und des Vorstands

Die Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden und des 

Vorstands zu Beginn der Hauptversammlung werden 

live über das Internet übertragen. Die Reden des 

Vorstands stehen nach der Hauptversammlung unter 

www.osram-licht.ag/hauptversammlung als Aufzeich-

nung zur Verfügung. 

Internetseite, über die die Einberufung und die 
Informationen gemäß § 124a Aktiengesetz 
zugänglich sind

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den 

gesetzlich geforderten Angaben und Erläuterungen ist 

auch über unsere Internetseite www.osram-licht.ag/

hauptversammlung zugänglich, auf der sich zudem die 

Informationen gemäß § 124a Aktiengesetz finden.

Nach der Hauptversammlung werden die Abstim-

mungsergebnisse unter der gleichen Internetadresse 

bekannt gegeben.

Die Einberufung der Hauptversammlung wurde 

solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 

denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 

Information in der gesamten Europäischen Union 

verbreiten.

München, im Januar 2016

OSRAM Licht AG

Der Vorstand
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